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Kundmachung

Mit Eingabe vom 04.02.2026 hat der Abwasserverband Gleisdorfer Becken um die wasserrechtliche

Bewilligung für die Anderung seiner im Wasserbuch unter der PZ 17135 eingetragenen

Abwasserbeseitigungsanlage durch die Errichtung und den Betrieb von Abwasserleitungen in der

Marktgemeinde Eggersdorf bei Graz, Bereich ,,Zissler", Gst. Nr. 4112, .42, 4l/I,37 und 40, alle KG
63204 Brodersdorf, in Form eines Freispiegelkanals PP DN150 mitsamt den erforderlichen Schächten

und Hausanschlüssen angesucht.

Zur Erhebung des Sachverhalts im Rahmen des behördlichen Ermittlungsverfahrens wird eine örtliche
Erhebung und mündliche Verhandlung für

Dienstag, den 21. April 2026

mit dem Zusammentritt im Marktgemeindeamt Eggersdorf bei Graz,
Kirchplatz 4, 8063 Eggersdorf bei Graz,

um 13:30 Uhr

anberaumt.

8010 Graz r Stempfergasse 7
Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach Terminvereinbarung

Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahn/Buslinie(n) 1,3,4,5,6,7130 Haltestelle HauptplaE, Palais
Tra uttmansdorff/Urania
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Rechtsqrundlagen:

Fassung BGBI. I Nr. 50/2025

der Fassung BGBI. I Nr. 7312018

Verfahrensleiter ist Mag. Christoph Romirer, B.A. (Econ.) MA

Abwassertechnischer Amtssachverständiger ist Ing. Franz Hauser

Bitte beachten Sie!

Einwendungen müssen spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bei der Wasserrechtsbehörde

(Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 13, Stempfergasse 7, 8010 Graz, E-Mail:

"tb1$j!,+:fgl1_j"ff,:9ft!i.a*:.*L) schriftlich während der Amtsstunden (Montag - Donnerstag von 08:00 bis

15:00 Uhr, Freitag von 8:00 - 12:30 Uhr) oder während der Verhandlung mündlich vorgebracht

werden. Verspätete Einwendungen können nicht berücksichtigt werden. Unterlassene und verspätete

Einwendungen haben den Verlust der Parteistellung zur Folge.

Wenn Sie jedoch durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert waren,

rechtzeitig Einwendungen nJ erheben und Sie kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des

Versehens frifft, können Sie binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses, das Sie an der

Erhebung von Einwendungen gehindert hat, jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen

Entscheidung der Sache, bei uns Einwendungen erheben. Diese Einwendurlgen gelten dann als

rechtzeitig erhoben. Biue beachten Sie, dass eine längere Ofisabwesenheit kein unvorhergesehenes oder

unabwendbares Ereignis darstellt.

Unabhängig von allf?illigen Einwendungen wird durch die Wasserrechtsbehörde geprüft, ob das

Vorhaben öffentliche Interessen oder Rechte Dritter nachteilig berührt.

Bei geringfügigen Grundinanspruchnahmen durch Leitungsflihrungen werden die erforderlichen
Dienstbarkeiten des Leitungsrechtes eingeräumt, sofern nicht Einwendungen erhoben werden.

An der Verhandlung teilnehmende Vertreter beteiligter Stellen oder Personen haben sich rechtzeitig mit
den erforderlichen Weisungen und Ermächtigungen zu versehen, um bindende Erklärungen bei der

mündlichen Verhandlung abgeben zu können. Etwaige Vorbehalte hinsichtlich nachträglicher

Erklärungen können gemäß den oben angeführten Bestimmungen nicht berücksichtigt werden. Eine

schriftliche Vollmacht ist nicht erforderlich

wenn Sie sich durch eine zur berußmaßigen Parteienvertretung befugte Person (2.B. einen
Rechtsanwalt/eine Rechtsanwältin, einen Notar/eine Notarin, einen Wirtschaftstreuhänder/eine
Wirtschaftstreuhänderin oder einen Ziviltechniker/eine Ziviltechnikerin) vertreten lassen,

Verwaltungsverfabrensgesetzes I99I - AVG), Haushaltsangehörige, Angestellte oder durch uns
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bekannte Funktionäre/Funktionärinnen von Organisationen vertreten lassen und kein Zweifel an

deren Vertretungsbefugnis besteht oder

wenn Sie gemeinsam mit lhrem/Iher Bevollmächtigte4 zur Verhandlung kommen.

Die für das Verfahren eingereichten Pläne und sonstigen Behelfe liegen bis zum Tage vor der örtlichen
Erhebung bei der Abteilung 13, Stempfergasse 7, 8011 Graz, und beim Marktgemeindeamt Eggersdorf
bei Graz zur allgemeinen Einsicht auf.

Fär den Landeshauptmann
Der Abteilungsleiter-Stellverffeter i. V.
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Prüfinfomation Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde
amtssigniert. Hinweise zur Prüf ung dieser elektronischen
Sienatür bzw. der Echtheit des Au;drucks finden Sie u nter
https://as.stmk.gv.at


